
§ 79a BetrVG
Datenschutz

§ 22 Abs. 3 MVG-EKD Schweigepflicht und 
Datenschutz

§ 26c MAVO (Entwurf)
Datenschutz

Die Mitarbeitendenvertretung hat für die Einhaltung 
des Datenschutzes in den Angelegenheiten ihrer 
Geschäftsführung zu sorgen.

Bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten hat der Betriebsrat die Vorschriften 
über den Datenschutz einzuhalten.

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hat 
die Mitarbeitendenvertretung die Vorschriften über 
den Datenschutz einzuhalten.

(1) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hat 
die Mitarbeitervertretung die Vorschriften über den 
kirchlichen Datenschutz einzuhalten.

Soweit der Betriebsrat zur Erfüllung der in 
seiner Zuständigkeit liegenden Aufgaben 
personenbezogene Daten verarbeitet, ist der 
Arbeitgeber der für die Verarbeitung 
Verantwortliche im Sinne der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften.

Soweit die Mitarbeitendenvertretung zur Erfüllung 
der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben 
personenbezogene Daten verarbeitet, ist die 
Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber die für die 
Verarbeitung verantwortliche Stelle im Sinne der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften.

Soweit die Mitarbeitervertretung zur Erfüllung der in ihrer 
Zuständigkeit liegenden Aufgaben personenbezogene 
Daten verarbeitet, ist der Dienstgeber der für die 
Verarbeitung Verantwortliche im Sinne der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften.

Arbeitgeber und Betriebsrat unterstützen 
sich gegenseitig bei der Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften.

Dienststellenleitung und Mitarbeitendenvertretung 
unterstützen sich gegenseitig bei der Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften.

(2) Dienstgeber und Mitarbeitervertretung unterstützen 
sich gegenseitig bei der Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die 
Mitarbeitervertretung ist zur Erstellung eines 
Datenschutzkonzepts verpflichtet, welches mit dem 
Dienstgeber abzustimmen ist.

Die oder der Datenschutzbeauftragte ist 
gegenüber dem Arbeitgeber zur 
Verschwiegenheit verpflichtet über 
Informationen, die Rückschlüsse auf den 
Meinungsbildungsprozess des Betriebsrats 
zulassen. § 6 Absatz 5 Satz 2, § 38 Absatz 2 
des Bundesdatenschutzgesetzes gelten auch 
im Hinblick auf das Verhältnis der oder des 
Datenschutzbeauftragten zum Arbeitgeber. 

Beauftragte für den Datenschutz sind gegenüber der 
Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber zur 
Verschwiegenheit verpflichtet über Informationen, 
die Rückschlüsse auf den Meinungsbildungsprozess 
der Mitarbeitendenvertretung zulassen. Dies gilt 
auch im Hinblick auf das Verhältnis von Beauftragten 
für den Datenschutz zur Dienstgeberin bzw. zum 
Dienstgeber. 

(3) Der Betriebliche Datenschutzbeauftragte ist 
gegenüber dem Dienstgeber zur Verschwiegenheit 
verpflichtet über Informationen, die Rückschlüsse auf 
den Meinungsbildungsprozess der Mitarbeitervertretung 
zulassen, sowie über die Identität der von der 
Datenverarbeitung betroffenen Person sowie über 
Umstände, die Rückschlüsse auf diese Person 
zulassen, soweit er nicht davon durch die von der 
Datenverarbeitung betroffene Person befreit wird.
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